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Liebe Kinder unserer Pfefferackerschule,

nun ist bereits die erste Woche nach den Osterferien vergangen. Wir hören hier 

und dort von Planungen, wie es mit Schule weitergehen könnte.

Bisher steht fest, dass die 4. Klassen ab dem 4. Mai in den Schulbetrieb starten 

sollen. Wie das alles an der Schule laufen soll, wurde uns leider noch nicht genau 

gesagt. 

Wir wissen also nicht mehr als ihr. 

Wir hoffen, dass wir am Mittwoch, spätestens Donnerstag neue Informationen vom

Schulministerium bekommen. Deshalb können wir aber den neuen Stundenplan erst 

zum Wochenende herausgeben. Danke für euer Verständnis.

Liebe Eltern, 

zum Thema Notbetreuung erhielten wir Freitagabend ergänzende Hinweise, die ich 

Ihnen hiermit zur Verfügung stelle:

II. Notbetreuung

 

1) Tätigkeitsbereiche

Für den Anspruch auf die Notbetreuung in Schulen gelten seit dem 23. April 2020 
erweiterte berufliche Tätigkeitsbereiche. Grundlage bildet die 
Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO), die mit Wirkung vom 27. April 2020 
angepasst wird. 

 

https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-
corona-pandemie

 

Ein aktualisiertes Formular zum Nachweis des Betreuungsbedarfs für die Eltern ist 
unter der Rubrik bzw. dem Reiter „Notbetreuung“ zu finden.

 

https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-corona-pandemie
https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-corona-pandemie


https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschut
z/300-Coronavirus/index.html

 

2) Alleinerziehende Elternteile

Alleinerziehende Elternteile, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder die sich 
aufgrund einer Schul- oder Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befinden, 
haben ab dem 27. April 2020 Anspruch auf die Teilnahme ihres Kindes an der 
Notbetreuung, sofern eine private Betreuung nicht anderweitig organisiert werden kann.
Dies gilt für jede Erwerbstätigkeit des alleinerziehenden Elternteils, unabhängig von der 
Auflistung der Tätigkeitsfelder, die sich aus der Anlage der CoronaBetrVO ergeben.

 

3) Notbetreuung an Wochenenden und Feiertagen

Mit der SchulMail Nr. 8 hatte ich Sie informiert, dass eine Wochenendbetreuung nur bis 
einschließlich 19. April 2020 erfolgt. Folglich findet sie ab sofort nicht länger statt. An 
Feiertagen findet ebenfalls keine Notbetreuung statt.

Bitte melden Sie sich frühzeitig, wenn Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen 

und ebenso, wenn Sie sie spontan nicht brauchen. Als Kontakt dient weiterhin 

pfefferackerschule@gelsenkirchen.de .

Wenn Sie bei Fragen Ihre Telefonnummer mitsenden, rufen wir Sie an.

Nun dürfen wir Ihnen eine gute Nachricht außerhalb Corona überbringen:

Frau Sänger wird ab dem 4. Mai an unsere Schule kommen und direkt die Klasse 3a 

(Rabenklasse) übernehmen. Frau Sänger war bereits im Rahmen ihres Studiums an 

unserer Schule und ist sicherlich einigen noch bekannt. Auf der Homepage finden 

Sie eine kurze Vorstellung von ihr.

Wir heißen Frau Sänger „herzlich willkommen“ und wünschen ihr einen guten Start 

in ihrer neuen Aufgabe, die derzeit so ganz anders verläuft, als wir es gewöhnt 

sind! 

Frau Bannefeld, die bisherige Klassenlehrerin der 3a geht nun in den Mutterschutz.

Wir wünschen ihr von Herzen eine gesunde Entwicklung, gute Geburt und viel 

Freude mit ihrem Baby! Wir freuen uns auch darauf, sie wiederzusehen!

Wir wünschen euch und Ihnen Gesundheit und grüßen herzlich

eure und Ihre

Frau Bosco und Herr Bechtel
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